
1. Änderungssatzung vom  11.09.2017 

zur Satzung der Ortsgemeinde Frei-Laubersheim 

zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen 

(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge) 

vom 04.04.2016  
 
 
 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Frei-Laubersheim hat auf Grund des § 24 der 
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7, 10 und 10 a des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt 
gemacht wird: 
 
 

Artikel 1 
 

§ 13 (Übergangsregelung) wird wie folgt ergänzt: 

„Grundstücke, die zu dem in beigefügtem Lageplanauszug grün markierten Teil der Straße 
Im Brühl (Flurstück 486) Zufahrt oder Zugang nehmen können, werden - vorbehaltlich von  
§ 7 Abs. 1 und 2 der Beitragssatzung - ebenfalls erstmals im Jahr 2025 bei der Ermittlung 
des wiederkehrenden Beitrags berücksichtigt und beitragspflichtig.“   
 
 
 
                                                                  Artikel 2 
 
Alle übrigen Bestimmungen der Ausbaubeitragssatzung vom 04.04.2016 bleiben hiervon 
unberührt. 
 
 
                                                                  Artikel 3 
 
Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft. 
 
 
 
 
 
Frei-Laubersheim, den 11.09.2017 
 
 
                                                                                                   
 
 

……………………….. 
                                                                                                 Heinz Bergmann 
                                                                                                Ortsbürgermeister 


